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Amtliche Bekanntmachung 

 

Satzung zur 13. Änderung der 
Satzung des Landkreises Alzey-Worms über die 

Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung (Gebührensatzung) 
vom 20.11.1998 in der Fassung vom 12.07.2021 

 
Der Kreistag hat aufgrund des §17 der Landkreisordnung (LKO) für Rheinland-Pfalz in 
der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 188) zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 27.01.2022 (GVBl. S. 21) und der §§ 1, 2, 3, 7, 8 des Kommunalabga-
bengesetzes (KAG) für Rheinland-Pfalz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175) zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.05.2020 (GVBl. S. 158) in Verbindung mit § 5 
Abs. 2 des Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG) für Rheinland-Pfalz in der Fas-
sung vom 22.11.2013 (GVBl. S. 459) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
19.12.2018 (GVBl. S. 469) in seiner Sitzung am 24.05.2022 folgende Satzungsände-
rung beschlossen: 
 

§ 1 
 
(1) § 6 Abs. 1 Buchstabe b) wird wie folgt geändert: 
 

b) Sonstige Abfälle: 
 
Es gelten folgende pauschale Gebühren:  
(Anlieferung in der Regel bis zu max. 2,0 m³ mit Ausnahme von Sperrabfall) 
 

E-Geräte kostenlos

Metall kostenlos

Holzsperrabfall kostenlos

Restsperrabfall kostenlos

Sperrabfall kostenlos

- Hausrat

- Haushaltsübliche Menge

 



<120 Liter 4,00 €                 

>120 bis 240 Liter 8,00 €                 

>240 bis 0,5 m³ 15,00 €               

> 0,5 m³ bis 1,0 m³ 25,00 €               

jeder weitere 

angefangene m³ 

(Ausnahme) 20,00 €               

<120 Liter 4,00 €                 

>120 bis 240 Liter 8,00 €                 

>240 bis 0,5 m³ 15,00 €               

> 0,5 m³ bis 1,0 m³ 25,00 €               

jeder weitere 

angefangene m³ 

(Ausnahme) 20,00 €               

< 0,5 m³ kostenlos

> 0,5 m³ bis 1,0 m³ 10,00 €               

> 1 m³ bis 2,0 m³ 20,00 €               

jeder weitere 

angefangene m³ 

(Ausnahme) 10,00 €               

< 0,5 m³ 10,00 €               

> 0,5 m³ bis 1,0 m³ 25,00 €               

> 1 m³ bis 2,0 m³ 50,00 €               

jeder weitere 

angefangene m³ 

(Ausnahme) 25,00 €               

< 0,5 m³ 15,00 €               

> 0,5 m³ bis 1,0 m³ 30,00 €               

> 1 m³ bis 2,0 m³ 60,00 €               

jeder weitere 

angefangene m³ 

(Ausnahme) 30,00 €               

Bauschutt nicht recycelfähig

- nur private Anlieferungen

- max. 2 m³

Sonstige Abfälle, insbesondere aus 

anderen Herkunftsbereichen

- max. 2 m³

- max. 2 m³

Restabfall aus Haushaltungen 

- max. 2 m³

Bauschutt recycelfähig, ohne 

Störstoffe

- nur private Anlieferungen

- max. 2 m³

Sperrabfall gebührenpflichtig

- kein Hausrat, z. B. gewerblich

- keine Haushaltsübliche Menge

 



 

< 0,5 m³ 12,00 €               

> 0,5 m³ bis 1,0 m³ 25,00 €               

> 1 m³ bis 2,0 m³ 50,00 €               

jeder weitere 

angefangene m³ 

(Ausnahme) 25,00 €               

< 0,5 m³ 12,00 €               

> 0,5 m³ bis 1,0 m³ 25,00 €               

> 1 m³ bis 2,0 m³ 50,00 €               

jeder weitere 

angefangene m³ 

(Ausnahme) 25,00 €               

< 0,5 m³ kostenlos

> 0,5 m³ bis 1,0 m³ 10,00 €               

> 1 m³ bis 2,0 m³ 20,00 €               

jeder weitere 

angefangene m³ 

(Ausnahme) 20,00 €               

- max. 2 m³

Holz A IV

- max. 2 m³

Kunststoff

- max. 2 m³

Holz AI bis AIII (nicht Hausrat)

 

 

(2) § 6 Abs. 1 Buchstabe c) wird wie folgt geändert: 
 

c) Asbesthaltige Baustoffe (zementgebundener Hartasbest) EAK-Nr.: 17 06 05  

Annahme nur bis 240 Liter je Kalenderwoche. 

 

<120 Liter 5,00 €                 

>120 bis 240 Liter 10,00 €               

- max. 240 Liter pro Kalenderwoche

Asbest

 

 
(3) § 6 Abs. 1 Buchstabe e) wird wie folgt geändert: 
 

 
e)  Selbstanlieferungen von pflanzlichen Abfällen (§ 6, Abs. 1, Buchst. d)) bis 500 

kg je Anlieferungstag sind auf der Kreismülldeponie Framersheim gebührenfrei. 
Mengen oberhalb dieser Grenzen werden je angefangene 20 kg berechnet. 
Selbstanlieferungen von sperrigen Abfällen aus Haushaltungen werden auf dem 



Wertstoffhof in Gundersheim in haushaltsüblichen Mengen gebührenfrei ange-
nommen. 
Erfolgt eine Anlieferung dieser Abfälle durch gewerbliche „Entrümpler“ im Auf-
trag eines privaten Haushaltes mit mehr als 2 m³ bedürfen sie einer Anmeldung, 
um gebührenfrei berücksichtigt zu werden.  

 
(4) § 6 Abs. 1 Buchstabe f) wird gestrichen. 
 
 
 

§ 2 
§ 12 wird wie folgt geändert:  
Diese Satzung tritt zum 01.06.2022 in Kraft. 
 
 
 
 
 
Alzey, 25.05.2022 
 
Heiko Sippel 
Landrat 

 

 

Hinweis gem. § 17 Abs. 6 Landkreisordnung: 
 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der LKO oder 
aufgrund der LKO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen.  
Dies gilt nicht, wenn 
die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausferti-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 
vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss bean-
standet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber 
der Kreisverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht hat. 
 
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach 
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen (§ 17 
Abs. 6 LKO). 
 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist auch auf www.alzey-worms.de einsehbar. 

http://www.alzey-worms.de/

